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Entsprechungserklärung 2008

Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der MTU Aero Engines Holding

AG gemäß § 161 Aktiengesetz zum Deutschen Corporate Governance

Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der MTU Aero Engines Holding AG erklären, dass

den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen

Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen und Anregungen der „Regie-

rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom

6. Juni 2008 entsprochen wurde und wird. Vorstand und Aufsichtsrat der MTU

Aero Engines Holding AG beabsichtigen, diese auch in Zukunft einzuhalten. Le-

diglich von der Umsetzung der folgenden Empfehlungen des Deutschen Corpora-

te Governance Kodex wurde und wird abgesehen:

1. Ausgestaltung der Vergütung des Aufsichtsrats (Ziffer 5.4.6 Abs. 2 des

Kodex)

Von einer erfolgsorientierten Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird

abgesehen. Wir sind der Auffassung, dass eine feste Vergütungsregelung ange-

messen ist und darüber hinaus nicht an den Erfolg des Konzerns geknüpft werden

sollte. Unseres Erachtens ist eine erfolgsorientierte Vergütung nicht geeignet, die

Kontrollfunktion des Aufsichtsrats zu fördern.

2. Angabe des Gesamtbesitzes von Aktien der Gesellschaft (Ziffer 6.6 des

Kodex)

Von der nach Vorstand und Aufsichtsrat getrennten Angabe des Gesamtbesitzes

von Aktien der Gesellschaft aller Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder wird

abgesehen. Da sich die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats bei der

Ausübung ihrer Aktienrechte untereinander nicht abstimmen, halten wir eine sol-
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che Angabe nicht für sachgemäß. Auch der Gesetzgeber hat bislang von einer

entsprechenden Regelung abgesehen, da er eine solche Information nicht für er-

forderlich hält.

München, im Dezember 2008

Für den Vorstand Für den Aufsichtsrat

Egon Behle Klaus Eberhardt
Vorsitzender Vorsitzender


